
 

Herausgeber:  
Bundesstadt Bonn, Die Oberbürgermeisterin, Presseamt, Stadthaus, Berliner Platz 2, 53103 Bonn 
 77-24 71, Fax: 77 9619631, E-Mail: amtsblatt@bonn.de Internet: www.bonn.de       
Erscheinungsweise: Mittwochs nach Bedarf, 
Bezugsquellen: Auskunftsstellen der Stadtverwaltung: Stadthaus, Rathäuser Bad Godesberg, 
Beuel und Hardtberg, Versand erfolgt als PDF-Datei per E-Mail:  77-24 71 

 

 

  

AMTSBLATT 
DER BUNDESSTADT BONN 

 

 

56. Jahrgang 7. Februar 2024 Nummer 5

    
 Inhalt Seite  
    
 16. Satzung zur Änderung der Ver-

bandssatzung für den Zweckverband 
Verkehrsverbund Rhein-Sieg 

45  

    
 Veröffentlichung der Satzung des 

Zweckverband NRW KULTURsekre-
tariat 

45  

    
 Fundsachenversteigerung 46  
    
 Öffentliche Zustellung nach § 10 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 
07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV 
NRW. 2010) in der zurzeit gültigen 
Fassung 

46  

    
 - Zustellung eines Bescheides 

(Kassen- und Steueramt) 

  

    
 Öffentliche Zustellung nach § 10 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 
07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV 
NRW. 2010) in der zurzeit gültigen 
Fassung 

46  

    
 - Zustellung von Bescheiden 

(Bauordnungsamt) 

  

    
 Öffentliche Zustellung nach § 10 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 
07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV 
NRW. 2010) in der zurzeit gültigen 
Fassung 

47  

    
 - Zustellung eines Bescheides 

(Amt für Umwelt und Stadt-
grün) 

  

    

 
 
 
 
 
 

    
    
    
 Öffentliche Zustellung nach § 10 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 
07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV 
NRW. 2010) in der zurzeit gültigen 
Fassung 

47  

    
 - Zustellung von Bescheiden 

(Amt für Soziales- und Woh-
nen) 

  

    
 Öffentliche Zustellung nach § 10 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 
07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV 
NRW. 2010) in der zurzeit gültigen 
Fassung 

49  

    
 - Zustellung von Bescheiden 

(Bürgerdienste) 

  

    

 
 
16. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung für 
den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg 

 
Am 21. Dezember 2023 wurde die Anzeige der 16. Sat-
zung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckver-
bandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg durch die Bezirks-
regierung Köln bestätigt und in der Ausgabe 01/´24 des 
Amtsblattes für den Regierungsbezirk Köln vom 
08.01.2024 bekannt gemacht. 
 
 
Hinweisbekanntmachung gemäß § 11 Abs. 1 S. 2 
GkG NRW 
 
Mit Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 51-52 für den Re-
gierungsbezirk Düsseldorf vom 21. Dezember 2023 
wurden unter der lfd. Nr. 411  
(https://www.brd.nrw.de/services/amtsblatt/amtsblaett
er-2023) die Satzung des Zweckverbandes NRW KUL-
TURsekretariat und ihre aufsichtsbehördliche Geneh-
migung bekanntgemacht. 
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Versteigerung von Fundsachen des Fundbüros der 
Stadt Bonn 

 
Am Dienstag, dem 05. März 2024 werden ab 08.30 Uhr 

im Versteigerungssaal des Stadthauses, Berliner Platz 
2, Parkdeck 1, Aufzugsgruppe 2, 53111 Bonn, meist-
bietend gegen sofortige Barzahlung folgende Fundsa-
chen sowie sichergestellte Fahrräder teils zum Aus-
schlachten versteigert: 
 

ca. 60 Fahrräder 
diverse Elektrogeräte 

Stock- und Taschenschirme, 
Handschuhe, 

Bekleidung, Schuhe, 
Brillen, Rucksäcke, 

Einkaufstaschen, Schultaschen, 
Geldbörsen, Briefmappen, 

Uhren, Schmuck, 
und sonstige Gebrauchsgegenstände 

 
Gemäß § 980 des Bürgerlichen Gesetzbuches werden 
die Empfangsberechtigten hiermit aufgefordert, ihre 
Rechte an den Fahrrädern bis zum 01.März 2024,13.00 
Uhr bei der Stadt Bonn, Bürgerdienste – Ordnungsan-
gelegenheiten – Fundbüro, Berliner Platz 2, 53111 
Bonn geltend zu machen. 
 
Das Fundbüro Bonn bleibt an diesem Tag 
geschlossen. 

 
Bonn, den 30.01.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Sperling 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Der Bescheid (Aktenzeichen: 2000.3610.2679 ZB) der 
Bundesstadt Bonn – Amt 21-30 – vom 16.01.2024 für 
Mihai Fordea, früher wohnhaft Brückenstr. 13, 53127 
Bonn, jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegt zur Abho-
lung durch den Empfänger oder eines Bevollmächtigten 
während der Dienststunden im Kassen- und Steueramt 
im Stadthaus, Berliner Platz 2, 53111 Bonn, Etage 14 
A bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 
10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffent-
lich zugestellt. Es gilt/Sie gelten gemäß § 10 Abs. 2 
letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag 
der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. 
 
Bonn, den 30.01.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Tempel 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Der Bescheid (Aktenzeichen: 63-11.47196-2.54) der 
Bundestadt Bonn - Amt 63-11 - vom 19.01.2024 für die 
Erben nach Bärbel Ulrich, zuletzt wohnhaft Amsterda-
mer Str. 19, 53117 Bonn, liegen zur Abholung durch 
den Empfänger oder eines Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Bauordnungsamt im Stadthaus, 
Berliner Platz 2, 53111 Bonn, Etage 5 C bereit. 
 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit gemäß 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß §10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung dieser Benachrichtigung zwei Wochen ver-
gangen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
die öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. 
 
Bonn, den 24.01.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Sigrun Scharf 
Amtsleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Die Bescheide (Aktenzeichen: 63-11.10976-3.57 und 
3.134) der Bundestadt Bonn - Amt 63-11 - vom 
24.01.2024 für Frau Brigitte Angela Komarek-Chhabra, 
Anschrift Henri-Spaak-Str. 33, 53347 Alfter, jetzt unbe-
kannten Aufenthalts, liegen zur Abholung durch den 
Empfänger oder eines Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Bauordnungsamt im Stadthaus, Ber-
liner Platz 2, 53111 Bonn, Etage 5 C bereit. 
 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit gemäß 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß §10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung dieser Benachrichtigung zwei Wochen ver-
gangen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
die öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. 
 
Bonn, den 24.01.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Sigrun Scharf 
Amtsleiterin 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Der Bescheid (Aktenzeichen: 67-5/2024/002 vom 
29.01.2024) der Bundesstadt Bonn – Amt 67-5 – für 
Herrn Dennis Bertram mit unbekanntem Aufenthalt, 
liegt zur Abholung durch den Empfänger oder eines Be-
vollmächtigten während der Dienststunden im Amt für 
Umwelt und Stadtgrün, Lebensmittelüberwachung und 
Veterinärdienste, Heilsbachstr. 26, 53123 Bonn bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 
10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffent-
lich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung dieser Benachrichtigung zwei Wochen ver-
gangen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. 
 
Bonn, den 29.01.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Aigner 
 
 
 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben der Bundesstadt Bonn nach dem nach 
dem Sozialgesetzbuch – Buch X – (SGB X) 
 

Datum der Verfügung 

29.01.2024 
Az.: 

50-133S/24-4758 
Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

Herr Volodymyr Mumro 
 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Hans-Böckler-
Str.5, 53225 Bonn, Zimmer 201, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 05.02.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Schwabauer 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 

25.01.2024 
Az.: 

50-223/ko/905200 
Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

Herr Daniel Orlando Mideros Barragan 
 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 4, 
bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 25.01.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Kolodziej 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 

24.01.2024 
Az.: 

50-223/U Kr 897819 
Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

Herr Felix Mayer 
 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 5, 
bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 24.01.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Kreuzner 
 

47 



Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 

29.01.2024 
Az.: 

50-223/884503/+04 
Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

Bassirou Kouyate geb.: 17.04.1974 
 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 16, 
bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 29.01.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Beeke 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Die Ordnungsverfügung der Unterhaltsvorschusskasse 
– Amt 50-223 
 

Datum der Verfügung 

30.01.2024 
Az.: 

900188 
Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

Sahar Alnajm, Almuhajeren, Homs 
 

aktuell unbekannten Aufenthalts, liegt zur Abholung 
durch den Empfänger oder dessen Bevollmächtigten 
während der Dienststunden in Verwaltungsgebäude Rat-
haus Bonn-Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, 
Zimmer 3 bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 30.01.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Schmitz 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Die Ordnungsverfügung der Unterhaltsvorschusskasse 
– Amt 50-223 
 

Datum der Verfügung 

30.01.2024 
Az.: 

900189 
Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

Rana Al Yosef, Alschmas, Homs 
 

aktuell unbekannten Aufenthalts, liegt zur Abholung 
durch den Empfänger oder dessen Bevollmächtigten 
während der Dienststunden in Verwaltungsgebäude Rat-
haus Bonn-Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, 
Zimmer 3 bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 30.01.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Schmitz 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Die Ordnungsverfügung der Unterhaltsvorschusskasse 
– Amt 50-223 
 

Datum der Verfügung 

31.01.2024 
Az.: 

911411 
Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

Aykut Demirci, Bernkasteler Str.44, 53175 Bonn 
 

aktuell unbekannten Aufenthalts, liegt zur Abholung 
durch den Empfänger oder dessen Bevollmächtigten 
während der Dienststunden in Verwaltungsgebäude Rat-
haus Bonn-Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, 
Zimmer 3 bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 31.01.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Schmitz 
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Öffentliche Zustellung 
 

nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NRW vom  
07.03.2006 (GV NRW. S. 94 / SGV NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung 

 

 

Die Bescheide der Stadt Bonn   Amt 33 - 2   
 
Datum PK-Nr. 

06.10.2023 7777.4889.4117 
Betroffene/r   

Herr Bahner, Leon David, Robert-Mayer-Straße 38, 60486 Frankfurt Am Main       
Datum PK-Nr. 

25.01.2024 7777.5859.9371 
Betroffene/r   

Herr Beck, Bernhard, Steinenfeld 53, 42107 Wuppertal       
Datum PK-Nr. 

05.01.2024 7777.3151.7242 
Betroffene/r   

Herr Adam, Zeynel, Berrenrather Straße 4 a, 50374 Erftstadt       
Datum PK-Nr. 

10.01.2024 7777.3152.4834 
Betroffene/r   

Herr Lambertz, Andreas Frank, Nassaustr. 30, 51105 Köln       
Datum PK-Nr. 

05.01.2024 7777.3151.7137 
Betroffene/r   

Herr Wabi, Youssouf, Platz der Vereinten Nationen 1, 53111 Bonn       
Datum PK-Nr. 

23.01.2024 33-21 / 2-24-K-80023      
Betroffene/r   

Der Besitzer/die Besitzerin des Kfz Pkw BMW 520d, amtl. Kennz. YT59KXF 8UK) z-Zt. 
abgestellt in Bonn, Königswinterer Str.       

 

Datum PK-Nr. 

04.12.2023 7779.3517.6105 
Betroffene/r   

Herr Puchala, Arkadiusz, Dorotheenstr. 33, 53111 Bonn       
Datum PK-Nr. 

04.12.2023 7779.3517.6180 
Betroffene/r   

Herr Cremer, Lou, Neuerburgstr. 25, c/o Vision e.V., 51103 Köln       
 

 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegen zur Abholung durch die Empfänger oder deren Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Stadthaus, Berliner Platz 2, Etage 4 A, Registratur, 53111 Bonn, bereit. 
Das vorgenannte Dokument wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG)  öffentlich  
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.. 
 
 

Bonn, den   29. Januar 2024    
 
 

Die Oberbürgermeisterin 

Im Auftrag 
 
 

gez. Merzenich 
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